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An die Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigten, deren 
Kinder im kommenden Schuljahr 2026/27 in der  
Klassenstufe 2 bis 4 einer Grundschule sind 
 

  
 
 

Abteilung Pädagogische Dienste 
 

Blumenstraße 2 a 
Annika Ochner | Beate Frenzel 

Gebäude B | Zimmer: 115 
 

E-Mail: schulkindbetreuung@sus.karlsruhe.de 
 

U-Haltestelle: Marktplatz (Kaiserstr.)  
  

12. Februar 2026 

      

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungs- und Sorgeberechtigte, 

zum kommenden Schuljahr tritt der Anspruch auf Ganztagsförderung für alle Kinder der Klassenstufe 1 in Kraft. In 
diesem Zuge führt die Stadt Karlsruhe im kommenden Schuljahr die bisherigen Betreuungsformen schrittweise im 
Schulkind-Bildungs- und Betreuungssystem (SKiBB) zusammen. Ziel ist ein einheitliches, transparentes und langfristig 
tragfähiges System.  

Übergangsphase und modulares System 
Das kommende Schuljahr 2026/2027 stellt eine Übergangsphase dar. Alle getroffenen Regelungen gelten erst 
einmal ausschließlich für das kommende Schuljahr. An allen Grundschulstandorten erfolgt die Umstellung in ein 
modulares System, wobei bestehende Strukturen für die Klassenstufen 2 bis 4 zunächst weitergeführt werden. 
Deshalb gelten im Schuljahr 2026/2027 unterschiedliche Regelungen für: 

▪ Kinder der 1. Klasse und 

▪ Kinder der 2. bis 4. Klasse 

Mit den getroffenen Entscheidungen verfolgt die Stadt Karlsruhe das Ziel, Planungssicherheit zu schaffen, 
bestehende Angebote zu sichern und gleichzeitig die Voraussetzungen für den Rechtsanspruch ab 2026 schrittweise 
aufzubauen. 

Wichtig: Bestehende Verträge der Ergänzenden Betreuung, der flexiblen Nachmittagsbetreuung, Verträge mit freien 
Trägern (Stadtjugendausschuss, Klever, Kinderstadtkirche) und Ortsverwaltungen bleiben bestehen.  
Der Betreuungsumfang in der Schul- und Ferienzeit der Kinder mit einer aktuellen Hortvereinbarung und der 
Elterninitiative Gartenschule bleibt bestehen (ggf. Änderungen der Vertragspartner). 

Anspruch auf Ferienbetreuung – abhängig vom jetzigen besuchten Angebot 
Gruppe Anspruch Kosten Anmeldung 
Kinder der Klasse 2 bis 4 (mit aktuellem 
Hortvertrag an 
Halbtagsgrundschule/Ganztagsgrundschule)** 

Ausgewiesene 9 
Wochen + schulfreie 
Tage/Brückentage 

Keine 
zusätzlichen 
Kosten 

Keine Anmeldung 
bis 15.03.2026 
notwendig!** 

Kinder der Klasse 2 bis 4 
(Ganztagsgrundschule – Ganztagszug)** 

Ausgewiesene 7 
Wochen 

79 Euro/pro 
Woche 

bis 15.03.2026 

Kinder der Klasse 2 bis 4 (Ergänzende 
Betreuung oder Kinder, die keine kommunale 
Betreuung in Anspruch nehmen)*  

Kein Anspruch auf 
Ferienbetreuung 

  

*Kinder ohne Anspruch auf Ferienbetreuung können ihren Bedarf bis 15.03.2026 über die Online-Plattform 
angeben. Werden aber nur bei freien Kapazitäten berücksichtigt. 
**Kinder mit Anspruch auf bestimmte Wochen können darüber hinaus ihren Bedarf bis 15.03.2026 über die Online-
Plattform angeben. Werden aber nur bei freien Kapazitäten berücksichtigt. 
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Hinweis auf Ferienbetreuungen von freien Trägern 
Das Ferienbetreuungsangebot in der Stadt Karlsruhe durch Vereine und Institutionen ist sehr vielfältig und steht den 
Eltern auch als Möglichkeit für Betreuung in den Ferienzeiten zur Verfügung. 
Sie finden u.a. Angebote des Stadtjugendausschusses und seiner Mitgliedsverbände unter: www.ferien-karlsruhe.de 

Was ändert sich im kommenden Schuljahr:  

Einheitliche Regelung der Schließzeiten 
Es gibt einheitliche Schließzeiten für das Schuljahr 2026/2027 für die kommunalen Angebote: 

▪ Ferienwoche Weihnachten (24.12.26- 01.01.27) 
▪ Sommerferienwochen 3-5 (16.08.27- 03.09.27) 

Anmeldefrist 15. März 
Die Bedarfsanmeldung für das gesamte Schuljahr für die Ferienbetreuung ist bis zum 15.März 2026 erforderlich. 
Und nicht mehr wie bisher zu Stichtagen vor den Ferienwochen. Bitte beachten Sie, dass die Ferienbetreuung nur für 
den jeweils komplett angegebenen Zeitraum gebucht werden kann. Anmeldungen nach dem 15. März 2026 werden 
nachrangig beachtet. Die Betreuung Ihres Kindes ist entgeltpflichtig.  

Online-Anmeldung bis 15. März 
Die Anmeldung für Kinder ist künftig ausschließlich digital über das neue Online-Portal möglich. Den Link zum neuen 
Online-Portal und grundlegende Informationen zur Schulkindbetreuung finden Sie unter 
www.karlsruhe.de/ganztagsfoerderung. Das Portal wird am 23. Februar 2026 freigeschaltet.  

Zusage für Betreuungsplatz 
Auf Basis der Entscheidung des Gemeinderates und im Rahmen dieses Anspruchs, erhalten Sie für die 
ausgewiesenen Wochen einen Betreuungsplatz. Darüber hinaus entspricht die verbindliche Reservierung Ihres 
Betreuungsbedarfs über das Online-Portal noch keiner Platzzusage. Über die Platzvergabe werden wir Sie rechtzeitig 
vor Beginn des Schuljahres 2026/2027 informieren. Wir bitten von vorzeitigen Nachfragen abzusehen. 
 
 
 
Weitere Fragen werden durch die FAQ-Seite www.karlsruhe.de/ganztagsfoerderung 
ausführlich beantwortet. Über diese Seite erreichen Sie ebenfalls das Anmeldeportal. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Hartmut Allgaier 
Amtsleiter 

http://www.ferien-karlsruhe.de/
http://www.karlsruhe.de/ganztagsfoerderung
http://www.karlsruhe.de/ganztagsfoerderung

